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Die ärztliche „Notfallversorgung“ befindet sich 
im Umbruch. Dies spiegelt sich auch in aktu-
ellen Pressemeldungen und intensiven Diskus-
sionen innerhalb der Ärzteschaft wieder. Der 
Begriff „Notfall“ wird in der Praxis von Patien-
ten sehr unterschiedlich interpretiert. Auch die 
begriffliche und organisatorische Abgrenzung 

des organisierten ärztlichen Bereitschafts-
dienstes von der notärztlichen Versorgung 
im Rahmen des Rettungsdienstes ist oftmals 
schwierig.

Unter dem Arbeitstitel „Neugestaltung der 
ambulanten Notfallversorgung in Klinik und 
Praxis“ beschäftigten sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Workshops I mit 
diesem Thema. Drei Impulsreferate (Gök-
han Katipoglu (Kassenärztliche Vereinigung  
Bayerns – KVB), Johann Ertl (Hausarzt aus Sal-
ching bei Straubing) und Dr. Stephan Prückner 
(Direktor des Instituts für Notfallmedizin und 
Medizinmanagement München) führten in die 
Thematik ein.

Es wurde deutlich, dass es notwendig ist, dem 
Problem der „Fehlallokation“ von Patienten 
im ambulanten/stationären Sektor mit einer 
verstärkten Lenkung zu begegnen. Insbeson-
dere der von der KVB eingeschlagene Weg 

der Neuordnung des Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes mit Errichtung von Bereitschaftspra-
xen, vorwiegend an Kliniken, ermöglicht dabei, 
Patienten der für die individuelle Schwere der 
Erkrankung notwendigen „Versorgungsebene“ 
zuzuordnen.

Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass 
zum einen der Bereitschaftsdienst durch nie-
dergelassene Ärzte qualitativ und quantita-
tiv sichergestellt ist, zum anderen aber auch 
die Notfallambulanzen an Kliniken zu den 
sprechstundenfreien Zeiten entlastet werden 
müssen.
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Workshop I – Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“

Drei aktuelle Themenfelder wurden bearbeitet:
» „Pay for Performance“ – sinnvolles Anliegen 

oder Irrweg?
» Krankenhaus 2016 – die Sicht des Patienten
» Angestellt als Ärztin/Arzt – Lebensperspekti-

ve oder Albtraum?

Aus den Arbeitsgruppen und der vorangegan-
genen Ausschussarbeit heraus wurden fünf 
Entschließungsanträge eingebracht, die alle 
angenommen wurden:

Unabhängige Versorgungsforschung ist Vor-
aussetzung für „Pay for Performance“
Der hohe Aufwand und die Risiken von „Pay for 
Performance“ im Gesundheitswesen sind nur 
dann zu rechtfertigen, wenn vorher konkrete 
Qualitätsziele mittels unabhängiger Versor-
gungsforschung erarbeitet wurden.

Qualitätskriterien für Krankenhäuser zielge-
recht auswählen
Bei Anreizsystemen zur Qualitätssteigerung 
(„Pay for Performance“) sollten ausschließlich 
evidenzbasierte Elemente eingesetzt, Ergebnis-
indikatoren der Vorzug vor Prozess- oder Struk-
turindikatoren gegeben und diese fortlaufend 
wissenschaftlich überprüft werden, um negative 
Auswirkungen sowohl auf individuelle Patienten 
als auch das übergeordnete volkswirtschaftliche 
Ziel einer effizienten Gesundheitsversorgung zu 
erkennen und zu beseitigen.

Entgeltsysteme im Gesundheitswesen zum Er-
reichen übergeordneter Ziele nutzen
Die derzeit bestehenden kommerziellen Fehlan-
reize des DRG-Systems sind zu beseitigen. Das 
Entgeltsystem muss darauf ausgerichtet wer-

den, übergeordnete gesundheitspolitische Ziele 
zu erreichen.

Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken
Der öffentliche Gesundheitsdienst, der nicht 
erst durch die Flüchtlingsströme an seine Gren-
zen gekommen ist, ist auszubauen. Um mehr 
Ärztinnen und Ärzte gewinnen zu können, muss 
sich das Vergütungsniveau an den Tarifverträ-
gen der Krankenhausärzte orientieren.

Bereitschaftsdienst muss Arbeitszeit bleiben
Bestrebungen, die EU-Arbeitszeitrichtlinie mit 
dem Ziel zu verändern, Bereitschaftsdienst nicht 
wie bisher im vollen Umfang zur Arbeitszeit zu 
zählen, sind abzulehnen. Bereitschaftsdienst muss 
Arbeitszeit im Sinne des europäischen Arbeitszeit-
rechts bleiben und damit bei der Berechnung der 
zulässigen Höchstarbeitszeit voll berücksichtigt 
werden, weil bereits jetzt die Arbeitsbelastung in 
den Krankenhäusern auch und gerade im Bereit-
schaftsdienst so hoch ist, dass die Ruhezeiten eine 
nachhaltige Erholung oft nicht zulassen.
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Workshop II – Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“


